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RS OGH 1992/10/13 5Ob143/92
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.10.1992

Norm

ABGB §521

GBG §12 Abs2

Rechtssatz

An einer ideellen Liegenschaftshälfte darf ein Wohnungsrecht nicht eingetragen werden; dieser Zustand darf auch

nicht dadurch herbeigeführt werden, daß das seinerzeit ob der ganzen Liegenschaft einverleibte Wohnungsrecht nun

ob einer Liegenschaftshälfte gelöscht wird; da aber zugunsten eines Miteigentümers eine Dienstbarkeit an der ganzen

gemeinschaftlichen Sache begründet werden kann, steht ein Eigentumserwerb an einer Liegenschaftshälfte der

Aufrechterhaltung der Einverleibung des Wohnungsrechtes an der ganzen Liegenschaft nicht entgegen.
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